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Zusammenfassung

Seit September 2023 liegt die neue S2k-Leitlinie „Erster epileptischer Anfall und
Epilepsien im Erwachsenenalter“ vor, die die „alte“ S1-Leitlinie ersetzt. Detaillierte
Empfehlungen zu vielfältigen Aspekten der Diagnostik, Therapien und Komorbiditäten
sowie zupsychosozialenAspektender Epilepsiewurden imRahmeneiner strukturierten
Konsensusfindung von einer repräsentativen, multiprofessionellen Leitliniengruppe
mit 66 Mitgliedern erarbeitet und abgestimmt. Die methodische Vorgehensweise
bei der Entwicklung dieser Leitlinie und deren Dokumentation folgte dem Leitfaden
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) zur „Erstellung des Leitlinienreports für für Autor*innen von S2k, S2e und S3-
Leitlinien“ und „AWMF-Regelwerk Leitlinien 2.0“ z. B. hinsichtlich der Graduierung
der Empfehlungsstärke und der Konsensstärke. Transparenz hinsichtlich potenzieller
Interessenkonflikte ist eine wichtige Voraussetzung für die Vertrauenswürdigkeit von
Leitlinien und damit auch für deren Akzeptanz. Potenzielle Interessenkonflikte und
dadurch bedingte Einschränkungen in der Mitarbeit an der Leitlinienentwicklung
sind im Leitlinienreport detailliert dokumentiert. Die Leitlinie wurde durch die DGN
und AWMF begutachtet und durch die Vorstände der beteiligten Fachgesellschaften
verabschiedet. Der Anspruch der Leitlinie, die medizinische Versorgung von
Menschen mit Epilepsie zu verbessern, setzt voraus, dass diese dem Adressatenkreis
bekannt ist. Hierzu wurde bzw. wird die Leitlinie auf den Internetseiten der AWMF,
Deutschen Gesellschaft für Epileptologie (DGfE), DGN und anderer Fachgesellschaften
veröffentlicht. Von der DGfE wurde die Kampagne „Wegweiser Epilepsie“ mit Videoclips
und Textbeiträgen auf der Homepage der Fachgesellschaft umgesetzt, um die Leitlinie
gegenüber einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
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1. Einleitung und Hintergrund

Die aktuelle S2k-Leitline „Erster epilepti-
scher Anfall und Epilepsien im Erwachse-
nenalter“ [1] wurde im September 2023
publiziert. Sie ersetzt die „alte“ S1-Leitlinie
„Erster epileptischer Anfall und Epilepsi-
en im Erwachsenenalter“ [2], die bis zum
29.04.2022 gültig war.

Herausgeberin der neuen Leitlinie ist
die Kommission Leitlinien der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Gesell-
schaft für Epileptologie (DGfE). Die Erstel-
lungderLeitlinieorientierte sicham„DGN-
Leitfaden für Koordinatoren und Autoren
von Leitlinien“ und dem „AWMF-Regel-
werk Leitlinien, Version 2.0“ der Arbeits-

112 Clinical Epileptology 2 · 2024

https://doi.org/10.1007/s10309-024-00667-8
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10309-024-00667-8&domain=pdf
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/030-041
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/030-041


Tab. 1 Systematik von Leitlinien [3]
S3 Evidenz- und konsensbasierte

Leitlinie
Repräsentatives Gremium
Systematische Recherche
Auswahl, Bewertung der Literatur
Strukturierte Konsensfindung

S2e Evidenzbasierte Leitlinie Systematische Recherche
Auswahl, Bewertung der Literatur

S2k Konsensbasierte Leitlinie Repräsentatives Gremium
Strukturierte Konsensfindung

S1 Handlungsempfehlungen von
Expertengruppen

Konsensfindung in einem informellen Rahmen

gemeinschaft der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaften (AWMF) [3]
in den Fassungen, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Leitlinienerstellung (2019) ak-
tuell waren.

In Deutschland liegt die Federführung
inder LeitlinienentwicklungbeiderAWMF,
die der Bitte des Sachverständigenrats Ge-
sundheit gefolgt ist, eine „Sammlung von
diagnostischenund therapeutischenEmp-
fehlungen, LeitlinienundRichtlinien (Stan-
dards) zu beginnen, die dem Ziel der Ver-
besserung der Qualitätssicherung dienen
soll“ (SVR Gesundheit 1995, Randziffer 28;
s. Kap. 2), vgl. [4].

Das „AWMF-Regelwerk Leitlinien“ be-
zieht sich auf die Erstellung und Publika-
tion aktueller und hochwertiger Leitlini-
en der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften im AWMF-Leitlinienre-
gister. Die Grundlage sind international
akzeptierte Qualitätskriterien und metho-
dische Standards für Leitlinien. Die prak-
tische Anleitung im AWMF-Regelwerk ba-
siert auf den in AGREE II (Appraisal of
Guidelines for Research & Evaluation II)
festgelegten Qualitätskriterien für Leitlini-
en [5]. Das AGREE II-Instrument bietet den
Rahmen für die (1) Qualitätsbeurteilung
von Leitlinien, (2) methodisch fundierte
Entwicklung von Leitlinien und (3) die Aus-

Hier steht eine Anzeige.

K

wahl und Darstellung von Informationen
in Leitlinien.

Nach der Stufenklassifikation der
AWMF werden Leitlinien in die Klassen
S1-Handlungsempfehlung sowie S2k-,
S2e- und S3-Leitlinie (s. . Tab. 1) ein-
geteilt, wobei dass „S“ für das Ausmaß
der angewandten Systematik im Entwick-
lungsprozess einer Leitlinie steht. Jede
Klasse steht für ein bestimmtes methodi-
sches Konzept, das für die Anwendenden
nachvollziehbar dargelegt werden muss
[3]. Die Wahl der Klasse richtet sich nach
der Frage, wie viel Aufwand zweckmäßig
und umsetzbar ist. Dies ist auch davon
abhängig, welche Evidenz (randomisier-
te, kontrollierte Studien, Metaanalysen
etc.) vorhanden ist, um die relevanten
klinischen Fragen zu beantworten.

Die bisherige Leitlinie war eine S1-Leit-
linie bzw. Handlungsempfehlung, die ak-
tuelle Leitlinie ist eine S2k-Leitlinie. Diese
ist durch folgende Merkmale charakteri-
siert: eine für den Kreis der Adressat*innen
repräsentative Gruppe von Autor*innen,
die Beteiligung anderer Fachgesellschaf-
ten und von Patient*innen, eine Gradu-
ierung der Stärke der Empfehlungen und
eine Abstimmung über die Empfehlungen
im Rahmen einer strukturierten Konsen-
susfindung (z. B. Konsensuskonferenz, Del-
phi-Verfahren).

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick
über die methodische Entwicklung der
Leitlinie gegeben werden, wobei im Hin-
blick auf eine detailliertere Beschreibung
aufdenLeitlinienreport [6] verwiesenwird.

Zunächst soll jedoch beschrieben wer-
den, was Leitlinien sind und welches Ziel
bzw. welchen Anspruch Leitlinien haben.

2. Definition „Leitlinie“ und
primäres Ziel einer Leitlinie

Leitlinien sind wichtige Instrumente der
Qualitätsentwicklung im Gesundheitswe-
sen.

In Anlehnung an internationale Defini-
tionen definiert die AWMF Leitlinien [3]
wie folgt:

„Leitlinien sind systematisch entwickelte Aus-
sagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand
wiedergeben, um die Entscheidungsfindung
von Ärzt*innen sowie Angehörigen von wei-
teren Gesundheitsberufen und Patient*innen/
Bürger*innen für eine angemessene Versor-
gung bei spezifischen Gesundheitsproblemen
zu unterstützen.“

Leitlinien unterscheiden sich von ande-
ren Quellen durch die Formulierung von
klaren Handlungsempfehlungen und sind
als (rechtlich nicht bindende) „Handlungs-
und Entscheidungskorridore“ zu verste-
hen, von denen in begründeten Fällen ab-
gewichen werden kann oder sogar muss
[3].

Das vorrangigeZiel vonLeitlinien ist die
„Verbesserung der medizinischen Versor-
gungdurch die Vermittlung von aktuellem
Wissen, das vorzugsweise systematisch re-
cherchiert und kritisch bewertet wird [. . . ]“
[3]. Leitlinien sollen dem Patientenwohl
dienen, das der Deutsche Ethikrat zum
ethischen Maßstab und übergeordneten
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Abb. 18Antwortmöglichkeiten

Versorgungsziel (nicht nur) für die Kran-
kenhausversorgung erklärt hat (vgl. [5]).

An diesem Anspruchmüssen sich letzt-
endlich Leitlinien messen.

3. Methodische Aspekte von
Leitlinien

Als Orientierungshilfe für die Dokumen-
tation der methodischen Vorgehensweise
bei der Entwicklung einer Leitlinie ist von
der AWMF der „Leitfaden zur Erstellung
des Leitlinienreports für Autor*innen von
S2k, S2e und S3-Leitlinien“ entwickelt
worden (s. Anhang 10 in [3]). Dieser
Leitfaden orientiert sich an den 6 Do-
mänen des AGREE II: 1) Geltungsbereich
und Zweck der Leitlinie, 2) Beteiligung
von Interessengruppen, 3) Genauigkeit
der Leitlinienentwicklung, 4) Klarheit der
Gestaltung, 5) Anwendbarkeit, 6) redak-
tionelle Unabhängigkeit.

3.1 Geltungsbereich und Zweck der
Leitlinie

Zweck dieser Leitlinie ist ein besseres Ma-
nagement von epileptischen Anfällen und
Epilepsien in Bezug auf Diagnostik, The-
rapie (pharmakologischen, chirurgischen
und komplementären Ansätzen folgend),
Rehabilitation und Beratung zu psychoso-
zialen Aspekten.

Zielpopulation sind erwachsene Pa-
tient*innen (mit und ohne zusätzliche
Intelligenzminderung) mit erstem epilep-
tischem Anfall oder mit Epilepsie.

Anwenderzielgruppe/Adressat*innen
sind Neurolog*innen, Nervenärzte/-ärz-
tinnen, Neurochirurg*innen, Neuropäd-
iater*innen, Neuroradiolog*innen, Psych-
iater*innen sowie Intensiv- und Notfall-
fallmediziner*innen. Diese Leitlinie ist
zudem zur Information für Allgemein-
mediziner*innen und Internist*innen ge-
dacht.

Weiterhin dient die Leitlinie zur Infor-
mation für Neuropsycholog*innen, Psy-

chotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen
sowie Patient*innen und deren Angehöri-
ge.

3.2 Zusammensetzung der
Leitliniengruppe

Insbesondere für konsensbasierte
(S2k-)Leitlinien ist die Repräsentativi-
tät der Leitliniengruppe, d.h. der Gruppe,
die die Empfehlungen erarbeitet und über
diese abstimmt, von hoher Bedeutung.

3.2.1 Repräsentativität der Leitlini-
engruppe: beteiligte Berufsgruppen
und Fachgesellschaften
An der Erstellung der Leitlinie waren ins-
gesamt 66 Personen aus verschiedenen
Berufsgruppen beteiligt, die in die Be-
handlungundBeratungvonMenschenmit
erstem Anfall oder mit Epilepsie involviert
sind, z. B. Neurolog*innen, Neurochir-
urg*innen, aber auch Psycholog*innen,
Sozialarbeiter*innen (s. Tab. 1 im Leitli-
nienreport [6]). Im Oktober 2018 wurde
in der Zeitschrift für Epileptologie ein
Aufruf zur Mitarbeit bei dieser Leitlinie
publiziert, zeitgleich wurde dieser Aufruf
per E-Mail an alle Mitglieder der DGfE
verschickt. Alle Interessent*innen wurden
in die Leitliniengruppe aufgenommen.

Es wurden verschiedene Fachgesell-
schaften und Organisationen wegen
einer Mitarbeit an den Leitlinien an-
gesprochen, von denen die folgenden
zusagten:
– Deutsche Epilepsievereinigung (DE),
– Deutsche Gesellschaft für Neurochirur-

gie (DGNC),
– Deutsche Gesellschaft für Neuroradio-

logie (DGNR),
– Deutsche Gesellschaft für Pflegewis-

senschaften (DGP),
– Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung

für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI),
– Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP)

und (darauf sei besonders hingewiesen)

– Österreichische Gesellschaft für Neuro-
logie (ÖGN),

– Schweizerische Neurologische Gesell-
schaft (SNG),

– Société Luxembourgeoise de Neurolo-
gie (SLN).

Die Fachgesellschaften waren mit Man-
datsträger*innen vertreten, die sich an der
Entwicklung, Diskussion und Abstimmung
der Empfehlungen beteiligten.

Nach Fertigstellung der Leitlinie wur-
den 4 weiteren Fachgesellschaften die
Empfehlungen, die die jeweilige Fachge-
sellschaft betreffen, zur Durchsicht und
ggf. Kommentierungvorgelegt, vondenen
dieDeutscheGesellschaft für Kardiologie–
Herz- und Kreislaufforschung (DGK) und
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (DGGG) antworteten.
Deren Kommentare bzw. Änderungsvor-
schläge wurden berücksichtigt.

3.2.2 Repräsentativität der
Leitliniengruppe: Berücksichtigung
der Ansichten und Präferenzen der
Patient*innen
In der Leitlinie-Entwicklung wird betont,
dass die Perspektive bzw. die „Berück-
sichtigung der Ansichten und Präferen-
zender Betroffenen,wann immermöglich,
durch direkte Beteiligung erfolgen“ sollte
[3]. Nach Rücksprache mit der Deutschen
Epilepsievereinigung e.V. (Berlin) wirkten
2 Vertreter und eine Vertreterin der Pa-
tient*innen mit Stimmrecht an der Erstel-
lung der Leitlinie mit.

3.3 Genauigkeit der Leitlinienent-
wicklung

3.3.1 Recherche, Auswahl und
Bewertung wissenschaftlicher
Belege (Evidenzbasierung)
Im ersten Schritt wurden (auf Vorschlag
der Koordinatoren) 5 Kernthemender neu-
en Leitlinie spezifiziert, die von 5 Arbeits-
gruppen (mit jeweils 2 Leitern) bearbeitet
wurden:
1. Management erster epileptischer

Anfall (Leitung: Prof. Dr. med. Susanne
Knake, Prof. Dr. med. Jan Rémi),

2. Pharmakotherapie (Leitung: Prof. Dr.
med. Martin Holtkamp, Prof. Dr. med.
Yvonne Weber),
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Tab. 2 Graduierung von Empfehlungen (nachAWMF-Regeln)
Beschreibung Ausdrucksweise

Starke Empfehlung Soll/soll nicht

Empfehlung Sollte/sollte nicht

Offene Empfehlung Kann erwogen/verzichtet werden

Tab. 3 Klassifizierung der Konsensstärke (nachAWMF-Regeln)
Klassifikationsstärke

Starker Konsens >95% der Stimmberechtigten

Konsens >75–95% der Stimmberechtigten

Mehrheitliche Zustimmung >50–75% der Stimmberechtigten

Keine mehrheitliche Zustimmung <50% der Stimmberechtigten

3. Epilepsiechirurgie (Leitung: Prof. Dr.
med. Christian G. Bien, Prof. Dr. med.
Margitta Seeck),

4. Komplementäre und supportive The-
rapieverfahren (Leitung: Dr. med. Rosa
Michaelis, Prof. Dr. med. Rainer Surges),

5. Psychosoziale Aspekte (Leitung: Ralf
Berkenfeld, Ingrid Coban).

In diesen 5 Arbeitsgruppen erfolgte die
Formulierung der klinisch relevanten Fra-
gestellungen und der Empfehlungen in
Präsenz- oder Online-Treffen.

Zu den relevanten Fragestellungen
sichteten jeweils (mindestens) 2 Mit-
glieder die aktuelle Datenlage zu dem
jeweiligen Thema und erstellten Vorlagen
(Hintergrundtexte, Empfehlungen), die in
der Gruppe und mit den Koordinatoren
diskutiert und ggf. überarbeitet wurden.
Für eine Literaturrecherche wird eine Prä-
zisierung der Fragestellung nach dem
PICO („Patient-Intervention-Comparison-
Outcome“)-Schema empfohlen (insbeson-
dere für S2e- und S3-Leitlinien) [3]. Ein
solches Vorgehen ist allerdings nur hilf-
reich, wenn kontrollierte, interventionelle
Studien oder Metaanalysen zu der Frage-
stellung vorliegen, was bei der Mehrzahl
der Fragen dieser Leitlinie nicht der Fall
war. In diesen Fällen wurden Fragen wie
„Was ist der Stellenwert von . . . ?“ und
„Was ist Mittel der ersten Wahl bei . . . ?“
formuliert.

Bei einer S2k-Leitlinie sind – im Gegen-
satz zu einer S2e- und S3-Leitlinie – keine
systematische Literaturrecherche und kei-
ne systematische Bewertung der Studien-
evidenznotwendig.Allerdings sindauch in
S2k-Leitlinien eine Literaturrecherche und
der Bezug zur Evidenz (Metaanalysen, ran-

domisierte kontrollierte Studien etc.) im
Hinblick auf eineBegründungder Empfeh-
lungen wünschenswert. Darauf hat auch
die vorliegende S2k-Leitlinie Wert gelegt,
ebenso wie auf den Bezug zu anderen
AWMF- bzw. DGN-Leitlinien.

3.3.2 Formulierung undGraduierung
von Empfehlungen und strukturierte
Konsensfindung
Zuerst wurden 2 strukturierte Konsen-
suskonferenzen mit Moderation durch-
geführt, eine Konferenz als Online- und
eine als Präsenz-Konferenz. Die AG-Lei-
tungen waren vorab gebeten worden,
eine Auswahl von Empfehlungen aus den
5 Kernthemen zu treffen, diese vorzustel-
len und ggf. zu begründen. Anschließend
wurden die Empfehlungen mit den Teil-
nehmer*innen diskutiert, ggf. modifiziert
und final abgestimmt.

Nachfolgend wurden insgesamt 9 On-
line-Abstimmungen zu den weiteren
Empfehlungen aus den 5 AGs im Del-
phi-Verfahren durchgeführt. Für Details
sei auf den Leitlinienreport [6] verwie-
sen. Die anonymen Online-Abstimmun-
gen (mittels SurveyMonkey, http://www.
surveymonkey.com) wurden vom DGN-
Leitlinienbüro organisiert und die Auswer-
tungen den Koordinatoren übermittelt.

Die Mitglieder hatten hierbei die in
. Abb. 1 dargestellten Antwortmöglich-
keiten, wobei die Mitglieder darauf hinge-
wiesen wurden, dass eine Enthaltungwie
eine Nicht-Zustimmung gewertet würde.
Falls dieMitglieder einer Empfehlungnicht
zustimmten, waren sie aufgefordert, in ei-
nem Kommentarfeld diese Entscheidung
zu begründen und ggf. einen alternativen
Vorschlag zu formulieren. Unabhängig

davon, konnten die Mitglieder in diesem
Kommentarfeld jede Empfehlung kom-
mentieren und redaktionelle Änderungen
vorschlagen.

EnthaltungenwegenInteressenkonflik-
ten wurden erfasst, gingen aber nicht in
die Berechnung der Konsensstärke ein.

3.3.3 Empfehlungsgraduierung und
Feststellung der Konsensusstärke
Die Stärke der Empfehlungen wird nach
AWMF-Regeln in3Empfehlungsgradeun-
terteilt (. Tab. 2), die in die Formulierung
der Empfehlungen übernommen wurden.
Die Syntax ist strikt vorgegeben, die stärks-
teEmpfehlung isteineSoll-bzw.Soll-nicht-
Empfehlung.

Die Konsensstärke wurde, wie in
. Tab. 3 zusammengefasst, klassifiziert.
Zusätzlich wurde in der vorliegenden Leit-
linie die Prozentzahl der Zustimmungen
ergänzt, da die Klassifizierung manchmal
nur von einer Zustimmung mehr oder
weniger abhing.

FallsbeieinerEmpfehlungkeinKonsens
(<75%Zustimmung) erreicht wurde, wur-
de die Empfehlung überarbeitet (ggf. ge-
löscht) und wiederholt abgestimmt. Emp-
fehlungen wurden auch in anderen Fällen
überarbeitet, wenn z. B. in den Rückmel-
dungen auf einen wichtigen Aspekt hin-
gewiesen wurde, der bisher nicht adäquat
berücksichtigt worden war. Nach Überar-
beitungwurdenauchdiese Empfehlungen
erneut abgestimmt.

Alle Empfehlungen in der Leitlinie ba-
sieren auf einem Konsens (>75–95% Zu-
stimmung) oder starken Konsens (>95%
Zustimmung).

3.4 Externe Begutachtung und
Verabschiedung

Die Leitlinie wurde von 2 (externen) Re-
viewern im Auftrag des DGN-Leitlinien-
büros begutachtet, zudem hat die AWMF
die Leitlinie und den Leitlinienreport unter
formalen Gesichtspunkten kritisch durch-
geschaut. Aufgrund der Rückmeldungen
wurden Ergänzungen und Klarstellungen
in beiden Dokumenten vorgenommen.

Die Leitlinie wurde von der Leitlinien-
Kommission der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie und den Vorständen der
beteiligtenFachgesellschaftenverabschie-
det.
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Tab. 4 Ausmaßdes potenziellen Interessenkonflikts und Einschränkungen inder Funktion
Ausmaß des potenziellen Interessenkonflikts

Funktion Hoch Moderat Gering Keine

Koordinator/Mitglied Steuergruppe x ✓1,2 ✓ ✓

AG-Leiter x ✓1,2 ✓ ✓

✓ Funktion möglich, ggf. nur mit Einschränkungen, x Ausschluss aus der LL-Funktion
1 Mitarbeit nur möglich, wenn mindestens 50% der Steuergruppe bzw. ein Ko-Koordinator geringe
oder keine Interessenkonflikte aufweisen
2 Themenbezogene Enthaltung bei Formulierung/Abstimmung

3.5 Redaktionelle Unabhängigkeit

Die Offenlegung potenzieller Interessen-
konflikte und die Transparenz im Umgang
mit InteressenkonfliktensindwichtigeVor-
aussetzungen für die Vertrauenswürdig-
keit von Leitlinien und damit auch für de-
ren Akzeptanz.

3.5.1 Finanzierung der Leitlinie
Die Autoren haben die Arbeit zur Erstel-
lung der Leitlinie unentgeltlich geleistet.
Es erfolgte keinerlei finanzielle Unterstüt-
zung durch die pharmazeutische Industrie
oder andere Unternehmen. Falls Reisekos-
ten für das einzige Präsenztreffen der Leit-
liniengruppe im September 2021 in Ber-
lin angefallen waren, konnten diese bei
der Deutschen Gesellschaft für Epilepto-
logie oder bei der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie zur Erstattung eingereicht
werden.

3.5.2 Darlegung von Interessen und
Umgangmit Interessenkonflikten
Die beiden Koordinatoren dieser Leitlinie
haben im Jahr 2018 bei der Leitlinien-
Kommission der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie ihre Interessenerklärungen
(AWMF-Formular zur Erklärung von Inte-
ressen im Rahmen von Leitlinienvorha-
ben, Stand 2018) eingereicht. Alle weite-
ren Mitwirkenden an der Leitlinie haben
in 2019 und 2021 ihre Interessenerklär-
ungen bei den Koordinatoren eingereicht,
welche diese dann geprüft, bewertet und
abschließend an das Editorial Office Leit-
linien der DGN zur Sichtung bzw. Prüfung
weitergeleitet haben.

Die Bewertung der Interessen erfolgte
nach den Richtlinien der DGN (Stand Fe-
bruar 2018), d. h. die Bewertung des Gra-
des des Interessenkonfliktes richtet sich
(primär) nach den „Nebeneinkünften aus
dem Gesundheitswesen“. Die Angaben al-

lerMitglieder der Leitliniengruppewurden
imHinblick auf einenvorliegenden thema-
tischen Bezug, auf thematische Relevanz,
Art und Intensität der Beziehung sowie auf
die absolute Höhe der Bezüge (klar defi-
nierte Schwellenwerte) durchgesehen.

Die Klassifikation in keine, geringe, mo-
derate und hohe Interessenkonflikte wur-
de anhand der Schwellenwerte zu den
persönlichen „Nebeneinkünften aus dem
Gesundheitswesen“ im laufenden Kalen-
derjahr zuzüglich der 3 zurückliegenden
Jahre vorgenommen.

Die Einschränkungen, die sich aus
potenziellen Interessenkonflikten hin-
sichtlich der Mitwirkung an den Leitlinien
ergaben, sind in . Tab. 4 zusammenge-
fasst.

Detaillierte Angaben zu potenziellen
Interessenkonflikten sind im Leitlinienre-
port [6] veröffentlicht. Die entsprechen-
den Funktionseinschränkungen wurden
bei der Erstellung der Leitlinien beachtet.

3.6. Verbreitung und
Implementierung

DieLeitlinie istbereitsbzw.wirdaufden In-
ternetseitenderAWMF,DGfE, DGNundan-
derer, beteiligter Fachgesellschaften veröf-
fentlicht.

Die Leitlinie soll unter Berücksichtigung
des aktuellen medizinischen Wissens und
der Standards in der ambulanten und sta-
tionären Versorgung von Menschen mit
erstem Anfall und Epilepsien im Erwach-
senenalter in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Luxemburg implementiert
werden.

Für Deutschland wurde hierzu von der
DGfE die Kampagne „Wegweiser Epilep-
sie“ umgesetzt (https://www.dgfe.org/
wegweiser-epilepsie). Basierend auf Vi-
deoclips und Textbeiträgen sollen Inhalte
der neuen Leitlinie in der Zielgruppe be-

kannt gemacht und „verankert“ werden,
um deren Wirkungsgrad in Deutschland
zu erhöhen. Die DGN hat einen Podcast zu
dieser neuen Leitlinie produziert (https://
dgn.org/mediathek/videoplayer/erster-
epileptischer-anfall-und-epilepsien-im-
erwachsenenalter).

Ferner sind Artikel mit Kurzfassungen
der Leitlinie und Interviews mit den Koor-
dinatoren in Fachzeitschriften mit unter-
schiedlichen Adressatenkreisen in Vorbe-
reitung bzw. im Druck.

In Kooperationmit der DeutschenHirn-
stiftung wird auch eine Leitlinie für Pa-
tient*innen erstellt.

3.7. Gültigkeitsdauer und
Aktualisierungsverfahren

Die Gültigkeitsdauer der Leitlinie beträgt
5 Jahre (01.09.2023 bis 31.08.2028).

Die Leitlinie soll (in regelmäßigen Ab-
ständen) auf Aktualität geprüft werden
und bei Bedarf aktualisiert werden.

4 Evaluation der Leitlinie

Leitlinien sollten hinsichtlich ihrer Umset-
zung evaluiert werden, d. h. deren Ver-
breitung, Bekanntheit und Akzeptanz in
der Praxis ermittelt werden. Zum ande-
ren sollte die Leitlinienadhärenz analysiert
werden, indem Qualitätsindikatoren for-
muliert werden, die summativ den Grad
derBefolgungderLeitlinienempfehlungen
quantifizieren [4].

Eine Überprüfung der Umsetzung der
vorliegenden Leitlinien – zumindest inner-
halb der Fachgesellschaften DGfE, DGN,
ÖGN und SGN – ist anzustreben (z. B.
mittels Online-/E-Mail-Befragungen der
Mitglieder). Eine systematische Überprü-
fung der Adhärenz gegenüber Empfeh-
lungen dieser S2k-Leitlinie, welche z. B.
die Entwicklung geeigneter leitlinienba-
sierter Qualitätsindikatoren voraussetzt,
ist hingegen gegenwärtig nicht geplant
bzw. erscheint nicht realisierbar.
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